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4. Die Schlüsselnummer zum Erzeugnis Synthetischer 
Kautschuk muß anstelle von 145 51 000 lauten: 
145 50 000.

Die Bezugseinheit für das Erzeugnis 153 25 000 
Schaumglas muß anstelle von m2  lauten: m3.
Die Bezugseinheit für das Erzeugnis 17311000 
Trinkmilch muß anstelle von 1 ООО 1 lauten: 1 000 kg.

§20
Schlußbestimmung

Diese Durchführungsbestimmung tritt mit ihrer Ver
öffentlichung in Kraft.

Berlin, den 11. März 1971

Der Minister 
für Grundstoffindustrie

S i e b o l d

Anlage
zu vorstehender Fünfter Durchführungsbestimmung

1. Das Entgelt für landwirtschaftlich und gärtnerisch 
genutzte Bodenflächen hinsichtlich der Umspann
anlagen beträgt als Orientierungsgröße

60 M Grundbetrag 
■f 4 M je Quadratmeter tatsächlich mitge

nutzter Fläche.

Aus der Orientierungsgröße wird das Entgelt mit 
folgenden Hebesätzen festgestellt:

Bodenwertzahl Ackerland Grünland
100-77 100% 75%
76-54 85% 65%
53-30 70% 53%
29- 7 60% 45%

Für Ödland beträgt das Entgelt 20 % der Orientie
rungsgröße.

2. Das Entgelt für landwirtschaftlich und gärtnerisch 
genutzte Bodenflächen hinsichtlich der Gasschieber
anlagen beträgt

80 M für Schiebergruppen 25 m2  
160 M für Schiebergruppen > 25 m2.

Das Entgelt für die anderen Gasfortleitungsanlagen 
ist in entsprechender Anwendung der Ziff. 1 festzu
stellen.

3. Das Entgelt bezieht sich auf die gesamte Mitnut
zungszeit.

Anordnung 
zur Änderung der Anordnung 

über die Rechtsfähigkeit 
der Deutschen Agrarwissenschaftlichen Gesellschaft

vom 26. März 1971

§ 1
Auf Grund der Änderung des Namens der Deutschen 

Agrarwissenschaftlichen Gesellschaft in Agrarwissen
schaftliche Gesellschaft der Deutschen Demokratischen 
Republik sind in der Anordnung vom 23. Januar 1961 
über die Rechtsfähigkeit der Deutschen Agrarwissen
schaftlichen Gesellschaft (GBl. Ill S. 93) die Worte

„Deutsche Agrarwissenschaftliche Gesellschaft" 
zu ändern in

„Agrarwissenschaftliche Gesellschaft der
Deutschen Demokratischen Republik1-

§ 2

Diese Anordnung tritt mit ihrer Veröffentlichung in 
Kraft.

Berlin, den 26. März 1971

Der Vorsitzende 
des Rates für landwirtschaftliche Produktion 

und Nahrungsgüterwirtschaft 
der Deutschen Demokratischen Republik

I. V.: К uhr ig 
Staatssekretär

Anordnung 
über die Aufhebung von Rechtsvorschriften 

im Bereich des Ministeriums 
für Chemische Industrie

vom 31. März 1971

§1
Die Anordnung vom 5. April 1965 über die Wieder

verwendung von gebrauchten Kfz.-Reifen (GBl. Ill S. 39) 
wird aufgehoben.

§ 2

Diese Anordnung tritt mit ihrer Veröffentlichung in 
Kraft.

Berlin, den 31. März 1971

Der Minister 
für Chemische Industrie

I. V.: K a i s e r  
Staatssekretär
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